
 

1.  Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 
BauGB den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 80 "Unternehmerpark Kottenforst", die 

Begründung mit Umweltbericht (Stand: Erneute Offenlage), den 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Stand: Erneute Offenlage), den 

Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (Stand: Erneute Offenlage), sowie die bisher 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen erneut für die Dauer eines Monats 

öffentlich auszulegen. 
 

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB 

erneut die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

durchzuführen. 

 


